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Bertelsmann untermauert: Bessere Politik für  
Alleinerziehende notwendig.  
eaf und VAMV fordern: Steuergutschrift umsetzen!  
 
Berlin, 25. Juni 2024. Das aktuelle Factsheet der Bertelsmann Stiftung zur 
Situation von Alleinerziehenden unterstreicht erneut einen dringenden 
Handlungsbedarf: Trotz einer guten Integration in den Arbeitsmarkt sind 
Alleinerziehende weiter mit über 40 Prozent besonders häufig von Armut 
betroffen. An dieser oftmals prekären Situation hat sich trotz einzelner Re-
formen in vergangenen Jahren wenig geändert. Familienverbände wie der 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV) und die evange-
lische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) fordern deshalb, die Steuergut-
schrift für Alleinerziehende umzusetzen.  
 
„Die Steuergutschrift wäre besonders für Alleinerziehende mit kleinen oder 
mittleren Einkommen ein Gewinn. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wich-
tig, diese als Negativsteuer auszugestalten: Ist die Steuerschuld niedriger 
als die maximale Steuergutschrift, wird die Differenz als Gutschrift ausge-
zahlt“, betont Miriam Hoheisel, Bundesgeschäftsführerin des VAMV. „Die 
Umsetzung ist bürokratiearm, da im Gegensatz zu Sozialleistungen keine 
weitere aufwändige Einkommensprüfung notwendig ist.“  
 
„Im Vergleich zu Ehepaaren mit Splittingvorteil zahlen Alleinerziehende bei 
vergleichbaren Einkommen deutlich mehr Steuern. Das ist ungerecht: Hö-
here Steuern trotz Mehrbelastung. Deshalb muss die steuerliche Entlastung 
von Alleinerziehenden verbessert werden: Eine Steuergutschrift kann bes-
ser als der jetzige steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende typi-
sche Mehrbelastungen ausgleichen, da sie für eine größere Gruppe von 
Alleinerziehenden eine spürbare Wirkung hat“, erläutert Svenja Kraus, 
Bundesgeschäftsführerin der eaf.  
 
Aktuell steht Alleinerziehenden ein steuerlicher Entlastungsbetrag in Höhe 
von 4.260 Euro zu (§ 24b EStG). Dieser verringert das zu versteuernde 
Einkommen. Wie bei jeder Steuerentlastung gilt: Je höher das Einkommen, 
umso höher ist der finanzielle Vorteil. Die Steuergutschrift wird dagegen 
von der individuellen Steuerschuld abzogen. Dabei darf es selbstverständ-
lich zu keiner Verschlechterung kommen, auch nicht im Zusammenspiel mit 
anderen Leistungen. Somit muss die Steuergutschrift aktuell mindestens 
bei der maximalen Wirkung des heutigen Entlastungsbetrags von 1.920 
Euro im Jahr liegen und sollte dynamisiert sein.  
 
Beide Verbände betonen, dass bessere Politik für Alleinerziehende Entlas-
tung an vielen Stellen bedeutet z.B. durch Investitionen in Infrastruktur, ver-
lässliche und flexible Kinderbetreuung oder flexible Arbeitszeiten. Auch bei 
der geplanten Kindergrundsicherung sehen eaf und VAMV noch viel Luft 
nach oben für Alleinerziehende z.B. durch das Anerkennen von Mehrbedar-
fen aufgrund erweiterten Umgangs, statt tageweise zu kürzen, was gar 
nicht eingespart wird.  


